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einschl. ortlicher Bauvorschriften

Bebauungsplan Nr. 18
"Die Kreuzbreite",

4. Anderung

Gemeinde Bad Eilsen




Planzeichenerklarung

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

WA 1/2

MI

Allgemeines Wohngebiet
(siehe textl. Festsetzungen § 1)

Mischgebiet
(siehe textl. Festsetzungen § 2)

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG

0,3

GH max 109 m
U NHN

Grundflachenzahl

Zahl der Vollgeschosse

maximale Gebaudehdhe in Meter
uber Normalhéhennull
(siehe textl. Festsetzungen § 3)

BAUWEISE; BAUGRENZE

(0] offene Bauweise

g geschlossene Bauweise
E Baugrenze
VERKEHRSFLACHEN

FLACHEN MIT BINDUNGEN AN DEN ERHALT

offentliche Strallenverkehrsflache

Straflenbegrenzungslinie

VON BAUMEN, STRAUCHERN UND
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen an den
Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen (siehe textl. Festsetzungen § 7)

Erhalt Einzelbaum
(siehe textl. Festsetzungen § 8)

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

§ 4 BauNVO

§ 6 BauNVO

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

§ 16 (2) Nr. 1 BauNVO

§ 16 BauNVO

§ 16 (2) Nr. 3 BauNVO

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB

§ 22 BauNVO

§ 22 BauNvVO

§ 23 BauNVO

§ 9 (1) Nr. 11 BauGB

§ 9 (1) Nr. 25 BauGB

§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB

§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB



SONSTIGE PLANZEICHEN

: J Grenze des raumlichen Geltungsbereiches § 9 (7) BauGB

der Bebauungsplananderung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen § 16 (5) BauNVO

-60 dB - Grenze der mafligeblichen AuRengerauschpegel, die
Abgrenzung richtet sich nach dem schalltechnischen § 9 (1) Nr. 24 BauGB
Gutachten (siehe textl. Festsetzungen § 5 Abs. 1)

45 dB(A) Grenze - Beurteilungspegel Verkehrslarm

AAAAXAA| nachts, die Abgrenzung richtet sich nach dem § 9 (1) Nr. 24 BauGB
schalltechnischen Gutachten

(siehe textl. Festsetzungen § 5 Abs. 2)

0] 89,24 m Hohenbezugspunkt in m 4. NHN fir die Begrenzung
U. NHN der Gebaudehodhe

NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN (innerhalb des Plangebietes)

FLACHEN FUR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN
HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES §9 (6) BauGB
WASSERABFLUSSES

Heilquellenschutzgebiet Bad Eilsen

(Schutzzone llI), gilt fiir den gesamten

raumlichen Geltungsbereich

SONSTIGE DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Gebaude

== Flursticksnummer

é@jg Flurstlicksgrenzen mit Grenzpunkten

<9 Bemalung
N Sichtdreiecksflachen, auf diesen Flachen sind jegliche
I_ \\X sichtbehindernde Einrichtungen, bauliche Anlagen und

Bewuchs ab einer Hohe von 0,80 m gemessen von der jeweils
nachstliegenden Fahrbahnoberkante unzulassig.



) Textliche Festsetzungen zur
4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 18 ,Die Kreuzbreite®, einschl. rtlicher Bauvorschriften

| I. Bodenrechtliche Festsetzungen

§1

(1)

§2

()

Art der baulichen Nutzung — Allgemeines Wohngebiet (WA1/WA2)
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)

Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete (WA1/WA2) sind nachfolgend
aufgeflhrte Nutzungen gem. § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulassig:

1. Wohngebaude,

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht stdrenden Handwerksbetriebe,
3. Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete (WA1/WA2) sind nachfolgend
aufgefiihrte Nutzungen gem. § 4 Abs. 3i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zulassig:

Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe.
Anlagen fur Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe,

Tankstellen.

aoRwN =

Art der baulichen Nutzung - Mischgebiet (MI)
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 6 BauNVO)

Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (MI) sind nachfolgend aufgefiihrte Nutzungen gem.
§ 6 Abs. 2 BauNVO allgemein zulassig:

1. Wohngebaude,

2. Geschafts- und Blrogebaude,

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des
Beherbergungsgewerbes,

4, sonstige Gewerbebetriebe,

5. Anlagen fur Verwaltungen sowie fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und

sportliche Zwecke.

Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (Ml) sind nachfolgend aufgefiihrte Nutzungen gem.
§ 6 Abs. 2i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulassig:

1. Gartenbaubetriebe,

2. Tankstellen,

3. Vergnlgungsstatten im Sinne des § 4a (3) Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebiets, die
Uberwiegend durch gewerbliche Nutzungen gepragt sind,

Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (MI) werden gem. § 6 Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs. 6
BauNVO Vergnligungsstatten im Sinne des § 4a (3) Nr. 2 BauNVO aul3erhalb der in § 6 Abs. 2
Nr. 8 BauNVO bezeichneten Teile des Gebiets nicht zugelassen.

Begrenzung der Héhe baulicher Anlagen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 18 BauNVO)

Fir das festgesetzte WA1-Gebiet wird die H6he baulicher Anlagen (Gebaudehdhe, GH max)
durch Planzeichen festgesetzt. Als maximale Gebaudehdhe wird der hochste Punkt der
Dachhaut lotrecht zur Bezugsebene gem. Abs. 2 definiert. Bei Flachdachern gilt die Oberkante
der Attika als héchster Punkt.

Der Bezugspunkt fir die Ermittlung der o.g. Hoéhen in Meter Uber Normalhdhennull
(m 0. NHN) ist im Bebauungsplan durch Planzeichen (Referenzpunkt) innerhalb der 6ffentlichen
StraRenverkehrsflache festgesetzt.



) Textliche Festsetzungen zur
4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 18 ,Die Kreuzbreite®, einschl. rtlicher Bauvorschriften

§4

§5

§6

MaRnahmen zum Artenschutz
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Innerhalb der festgesetzten WA- und MI-Gebiete und der 6ffentlichen Stralenverkehrsflache
sind zur Beleuchtung der Fahrwege, Stellplatzanlagen, Grinflichen und Aufienflachen
folgende MalRnahmen zu berucksichtigen:

1. Verwendung von insektenfreundlichen Leuchtmitteln und Beleuchtungen mit warm-
weiflem Licht (max. 2.700 Kelvin).

Verwendung eines streulichtarmen (abgeschirmter/ lichtlenkender) Leuchtenkorpers.

Eine Anstrahlung der im Bebauungsplan festgesetzten Flachen mit Bindungen an den
Erhalt von Bdumen, Stréduchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 7 ist unzulassig.

Festsetzungen zum Immissionsschutz
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Innerhalb der festgesetzten WA- und MI-Gebiete sind aufgrund der vorhandenen
Verkehrslarmsituation (Buickeburger Strale) gegentber der gemafl DIN 18005 "Schallschutz
im Stadtebau" definierten Orientierungswerte erhdhte Larmimmissionen mdglich bzw. zu
erwarten. Zum Schutz vor den von der v.g. Strafle hervorgerufenen Larmimmissionen werden
gegen Aullenlarm bauliche SchallschutzmaRnahmen festgesetzt (passiver Schallschutz).

Fur schutzbedirftige Raume sind im Falle von Neubauten oder wesentlichen baulichen
Veranderungen bauliche Malkhahmen zum Schutz gegen Aufienlarm auf Grundlage der zum
Zeitpunkt der Genehmigung gultigen Fassung der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau“ anhand
der in der Planzeichnung gekennzeichneten mafgeblichen Aufdengerduschpegel umzusetzen.

Ab einer Schalleinwirkung von mehr als 45 dB(A) nachts ist nachts fir schutzwirdige Rdume
(z.B. Schlafraume, Kinderzimmer, Géstezimmer) eine vom manuellen Offnen und SchlieRen
der Fenster unabhangige, schallgeddmmte Liftungslésung vorzusehen. Soweit die
fensterunabhangige Luftung uber Liftungséffnungen bzw. Lifter (z.B.
AuRenwandluftdurchlasse) in der Aufenfassade der schutzwiirdigen Aufenthaltsraume erfolgt,
sind die Luftungseinrichtungen bei der Bemessung des erforderlichen baulichen Schallschutzes
grundsatzlich entsprechenden den Berechnungsvorschriften der DIN 4109 zu berlcksichtigen.

Innerhalb des MI-Gebietes sind Aullenwohnbereiche (Balkone, Terrassen und Freisitze) nur an
den der Buckeburger Stralle abgewandten Gebaudeseiten anzuordnen.

Unter Erbringung eines Einzelnachweises kann von den o.g. Festsetzungen (Absatz 1 bis 3) im
Einzelfall unter Bericksichtigung der tatsdchlichen Bebauungsstruktur (Einzel- und
Doppelhauser, Hausgruppen) in Form einer Abschirmung durch vorgelagerte Baukdrper oder
die Eigenabschirmung einzelner Baukdrper abgewichen werden.

Begriinung von Dachern
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Innerhalb des festgesetzten WA- und MI-Gebietes sind Flachdacher und flach geneigte Dacher
bis 15 Grad Dachneigung von Nebenanlagen, Garagen und Carports (offene Kleingaragen) auf
mindestens 50 % der Dachflache mit einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren
Substrat zu versehen und extensiv zu begrinen (siehe Artenliste 2, Hinweis Nr. 7). Die
Dachflachen sind mit standortgerechten Sedum-Arten, Krautern und Grasern zu bepflanzen.
Die Begrinung ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
Dachbegrinungen sind auch in Kombination mit Anlagen zur Nutzung der solaren
Strahlungsenergie zulassig.

Die festgesetzten Pflanzmalinahmen gem. Abs. 1 sind mit dem Beginn der Errichtung von
Nebenanlagen, Garagen und Carports (offene Kleingaragen) auszufihren. Die genannten
PflanzmalRnahmen sind jedoch spéatestens innerhalb von 2 Pflanzperioden nach Baubeginn
fertigzustellen.
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) Textliche Festsetzungen zur
4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 18 ,Die Kreuzbreite®, einschl. rtlicher Bauvorschriften

§7

§8

Flachen mit Bindungen an den Erhalt von Bdumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Auf den im Bebauungsplan festgesetzten Flachen mit Bindungen an den Erhalt von Bdumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sind die vorhandenen Gehdlze zu erhalten, zu
pflegen und bei Abgang gleichartig zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist zu 10 % aus Baumen
als Heister und zu 90 % aus Strauchern herzustellen. Die Pflanzungen sind aus heimischen,
1 x verpflanzten Strauchern mit Héhen zwischen 60 bis 100 cm und Baumen als 1 x verpflanzte
Heister mit Hohen zwischen 150 bis 200 cm herzustellen. Die Badume und Straucher sind
zueinander versetzt, mit einem Abstand von 1 - 1,50 m zueinander und in Gruppen von 3 bis 5
Stuck pro Art mehrreihig zu pflanzen. Sie sind so anzulegen und zu pflegen, dass sich ein
artenreiches, freiwachsendes Gehdlz entwickeln kann. Die Artenwahl richtet sich nach den
Angaben der Artenliste 1 (Hinweis Nr. 6). Fur eine Zufahrt vom Thomas-Mann-Weg ist eine
Unterbrechung der festgesetzten Flache mit Bindungen an den Erhalt von Baumen, Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen in einer Breite von maximal 5 m ausnahmsweise zulassig. Fir
die daflr entfallende Vegetation ist entsprechend Ersatz im gleicher Art und Umfang auf dem
Grundstiick zu pflanzen.

Erhalt von Einzelbdumen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Der als zu erhaltende Einzelbaum gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB festgesetzte Baum ist
dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang durch gleichartigen zu ersetzen. Bei Abgang
ist der als Ersatz zu pflanzende Laubbaum mit einem Stammumfang von mind. 14-16 cm in
1 m Hoéhe zu pflanzen. Die Artenwahl richtet sich nach den Angaben der Artenliste 1 (Hinweis
Nr. 6).

Ortliche Bauvorschriften iiber Gestaltung (§ 84 Abs. 3 Nr. 1 und 6 NBauO)

§1

§2

§3

Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich der ortlichen Bauvorschriften bezieht sich auf die im
Bebauungsplan Nr. 18 ,Die Kreuzbreite®, 4. Anderung, festgesetzten WA- und MI-Gebiete.

Dacher

Fur Flachdacher sind neben bekiesten Dachpappen oder Rollkiesschittungen (siehe Ortssatzung
zur Baugestaltung, Hinweis Nr. 3) auch Griindacher zulassig.

Gestaltung von Frei- und Gartenflachen

Innerhalb der festgesetzten WA1-, WA2- und MI-Gebiete ist die nach der Inanspruchnahme der
Grundflachenzahl (GRZ) einschlief3lich der zuldssigen Uberschreitung der GRZ verbleibende
Grundstuckflache gartnerisch anzulegen (Zier- und Nutzgarten).

Die Gestaltung mit Materialien, die die dkologischen und klimatischen Bodenfunktionen (z.B.
Wasserspeicher, Lebensraum fir Pflanzen, Tiere und Kleinstlebewesen) behindern oder
unterbinden (z.B. Material- und Steinschittungen, Pflaster und sonstige Deckschichten), ist
unzulassig. Die Anlage von Gartenteichen kann ausnahmsweise zugelassen werden.
Kiesstreifen um die Gebaude als Spritzschutz sind bis zu einer Breite von max. 0,50 m zulassig.

Im Bereich zwischen der straBenzugewandten Seite der Hauptgebaude und der festgesetzten
StralBenflachen (sog. Vorgarten) sind gepflasterte, geschotterte und bekieste Flachen mit
Ausnahme von Zufahrten fiir Stellplatze, Carports und Garagen und notwendige Zuwegungen
grundsatzlich unzulassig.



) Textliche Festsetzungen zur
4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 18 ,Die Kreuzbreite®, einschl. rtlicher Bauvorschriften

§4 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt gem. § 80 Abs. 3 NBauO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder
Unternehmer vorsatzlich oder fahrlassig eine Baumaf3nahme durchfihren lasst oder durchfihrt,
die nicht den Anforderungen dieser o6rtlichen Bauvorschriften Uber Gestaltung entspricht. Ein
Zuwiderhandeln kann gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einem BuRgeld bis zu einer Hohe von z.Zt.
500.000 € geahndet werden.
lll. Hinweise
1. Rechtsgrundlagen und Verordnungen
Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 384) gedndert worden
ist.
Baunutzungsverordnung (BauNVQ)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) gedndert worden ist.
Verordnung (liber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung — PlanZV)
vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189).
Niederséchsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
29. Januar 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3).
Niederséchsische Bauordnung (NBauQ)
vom 03. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
25. Juni 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 52).
2. Fachgutachten
e GTA Gesellschaft fur Technische Akustik mbH: ,Schalltechnische Stellungnahme zum
Bebauungsplan Nr. 18, 4. Anderung der Gemeinde Bad Eilsen®, Hannover, 15.01.2026
e  patroVIT Okologische Betriebsbegleitung & Landschaftsplanung GmbH:
»Artenschutzrechtliche Voreinschatzung zu einem Bauleitplanverfahren fur Flurstick 2/21,
Gemeinde Bad Eilsen, Landkreis Schaumburg®, Rinteln, 04.03.2025
3. Ortssatzung zur Baugestaltung des Bebauungsplanes Nr. 18
Die bestehende Ortssatzung der Gemeinde Bad Eilsen Uber besondere Anforderungen an die
Baugestaltung im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 18 ,Die Kreuzbreite® bleibt mit Ausnahme
des § 2 Abs. 2 (Dacher) Nr. 3 (siehe § 2 der értlichen Bauvorschriften) unverandert und weiterhin
rechtsverbindlich. Auf die v.g. Ortssatzung zur Baugestaltung wird hingewiesen.
4. DIN-Vorschriften und Richtlinien

Die in den textlichen Festsetzungen zitierten DIN-Vorschriften und Richtlinien werden bei der
Gemeinde Bad Eilsen/Samtgemeinde Eilsen bereitgehalten.



) Textliche Festsetzungen zur
4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 18 ,Die Kreuzbreite®, einschl. rtlicher Bauvorschriften

Archéologische Denkmalpflege

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frihgeschichtliche Bodenfunde wie etwa
Keramikscherben,  Steingerdte  oder  Schlacken  sowie  Holzkohleansammlungen,
Bodenverfarbungen oder Steinkonzentrationen gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1
NDSchG auch in geringer Menge meldepflichtig. Sie missen der zustandigen
Kommunalarchaologie (Tel. 05722/9566-15 oder Email:
archaeologie@schaumburgerlandschaft.de) und der Unteren Denkmalschutzbehérde des
Landkreises unverziiglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14
Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen,
bzw. fir ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehorde die Fortsetzung
der Arbeiten gestattet.

Artenliste 1 fiir standortgerechte Laubbdume und Straucher
(siehe textliche Festsetzung § 7 und § 8)

Die Artenauswahl kann durch weitere, standortgerechte und heimische Laubgehdlzarten erganzt
werden.

GroRkronige Laubbdume Straucher

Acer platanoides Spitzahorn Cornus sanguinea Hartriegel

Acer pseudoplatanus | Bergahorn Corylus avellana Haselnuss

Betula pendula Birke Crataegus monogyna ﬁ:&r&fgﬁzger
Quercus robur Stieleiche Crategus laevigata Zweigriffeliger Weiltdorn
Tilia platyphyllos Sommerlinde Euonymus europaeus | Pfaffenhitchen

Tilia cordata Winterlinde Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Mittel- bis kleinkronige Laubbaume Rosa canina Hundsrose

Acer campestre Feldahorn Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Carpinus betulus Hainbuche Salix caprea* Salweide

Malus sylvestris* Wildapfel Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Prunus avium Vogelkirsche

Prunus padus Traubenkirsche

Pyrus pyraster* Wildbirne

Sorbus aucuparia Eberesche

* = baum- oder strauchartig
Im Sinne des Klimawandels trockentolerante Gehdlze sind fettgedruckt (Klima-Arten-Matrix/

KLAM-Stadt und Landschaft, Roloff, 2010, Urbane Baumartenwahl im Klimawandel, BdB 2008,
Klimawandel und Gehdlze).

Artenliste 2 fiir Dachbegriinung
(siehe textliche Festsetzung § 6)

Es soll eine extensive Begriinung mit Sedum-Arten, Krautern und Grasern erfolgen, die ohne
gartnerische Pflege und Bewasserung stabile Bestande ausbilden.

Es sollte eine Auswahl folgender Arten verwendet werden:



) Textliche Festsetzungen zur
4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 18 ,Die Kreuzbreite®, einschl. rtlicher Bauvorschriften

Sedum-Arten und Krauter

Sedum album Weilter Mauerpfeffer
Sedum rupestre Felsen-Fetthenne

Sedum reflexum Tripmadam

Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer
Medicago lupulina Hopfenklee

Erodium cicutarium Reiherschnabel

Allium schoenoprasum Schnittlauch

Sempervivum tectorum Echte Hauswurz
Campanula rotundifolia Rundblattrige Glockenblume

Graser und Grasartige

Anthoxanthum odoratum Ruchgras

Festuca ovina Schafschwingel

Carex caryphyllea Frihlings-Segge
8. MaBRnahmen fiir den Artenschutz

Innerhalb des Plangebietes sind grundsatzlich die sich bereits aus dem § 44 BNatSchG
ableitbaren Regelungen zur Baufeldfreimachung und Bauzeitenregelung zu beachten.

a.

Zum Schutz der Fauna ist die gesamte Baufeldherrichtung (Baufeldrdumung, Entfernung
von Gehdlzen, Abschieben von Oberboden, Abriss von Gebduden etc.) aus
artenschutzrechtlichen  Grinden und zur Vermeidung vom  Eintreten von
Verbotstatbestanden nach § 44 BNatSchG nur in der Zeit vom 01. Oktober bis 28./29.
Februar (aulerhalb der Brut- und Vegetationszeit) zulassig. Soweit das Vorkommen von
Bruten, Nist- und Schlafplatzen durch eine fachlich qualifizierte Person (Ornithologe) vor
Baubeginn auszuschlielRen ist, ist jeweils auch ein abweichender Baubeginn mdglich. Ein
abweichender Baubeginn innerhalb der Brutzeit ist im Einzelfall bei der Unteren
Naturschutzbehorde des Landkreises Schaumburg zu beantragen und nur nach vorheriger
Prifung und Genehmigung der Unteren Naturschutzbehdrde zulassig.

Aus artenschutzrechtlichen Griinden ist vor einer moglichen Fallung bzw. Rodung von
Geholzen und/oder dem Abriss von Gebauden eine Sichtkontrolle durchzufiihren
(Fachperson fir Fledermause), ob Nester, Spalten oder Hoéhlen in den Gehdlzen und den
Gebauden vorhanden sind, die zum Fallungs- oder Rodungszeitpunkt als dauerhafte oder
aktuelle besetzte Lebensstatten, wiederkehrende Nist- oder Uberwinterungshabitate von
Fledermausen, Végeln oder anderen besonders geschiitzten Tierarten dienen. Die
Ergebnisse sind zu dokumentieren. Der Bericht ist vor Fallung bzw. Rodung von Gehdlzen
und/oder dem Abriss von Gebauden der Unteren Naturschutzbehérde des Landkreises
Schaumburg zur Prufung vorzulegen. Die Fallung bzw. Rodung eines durch Fledermause
genutzten Hohlenbaumes oder der Abriss eines genutzten Gebaudes ist im Einzelfall bei der
Unteren Naturschutzbehérde des Landkreises Schaumburg zu beantragen und nur nach
vorheriger Prifung und Genehmigung der Unteren Naturschutzbehérde zuldssig.

9. MaBnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Bodenbeeintriachtigungen
(Bauphase)

a.

Oberboden ist, sofern fir die Realisierung von Bauvorhaben erforderlich, vor Baubeginn
abzuschieben und einer ordnungsgemafien Verwertung zuzufiihren. Mit Oberboden ist
schonend umzugehen. Er ist in einem nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung
oder Vergeudung zu bewahren (s. § 202 BauGB). Der Oberboden ist nach Abschluss der
Bauarbeiten auf geeigneten Flachen wieder einzubringen (Wiederandeckung).

Im Rahmen der Bautétigkeiten sollen einige DIN-Normen aktiv Anwendung finden (v.a. DIN
19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfihrung von Bauvorhaben, DIN 18915
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von
Bodenmaterial).
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c. Arbeitsflachen sollen sich auf das notwendige MaRR beschréanken. Um dauerhaft negative
Auswirkungen auf die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche (z.B. Grinflachen,
Freiflachen) zu vermeiden, sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und
Lagerflachen durch geeignete MalRnahmen geschutzt werden (z.B.
Uberfahrungsverbotszonen, ggf. Baggermatten etc.). Boden sollte im Allgemeinen
schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden in Bodenmieten sollte
ortsnah, schichtgetreu, in méglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung geschitzt
vorgenommen werden (u.a. gemal DIN 19639 und 18915). Auflerdem sollte das
Vermischen von Boden verschiedener Herkunft oder mit unterschiedlichen Eigenschaften
vermieden werden. Generell sollen Verdichtungen und Strukturschaden des Bodens
vermeiden werden. Der Geobericht 28 des LBEG kann hier als Leitfaden dienen. Weitere
Hinweise zur Vermeidung und Minderung von Bodenbeeintrdchtigungen sowie zur
Wiederherstellung von Bodenfunktionen sind zudem in den Geofakten 31 ,Erhalt und
Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungspraxis zu finden.

Belange der Bundeswehr

Durch die vorliegende Planung werden Verteidigungsbelange des Bundesamtes fir Infrastruktur,
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr nicht beeintrachtigt.

Beschwerden und Ersatzanspriiche, die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden
Emissionen wie Fluglarm und Abgase etc. beziehen, werden seitens der Bundeswehr nicht
anerkannt.

Die Aufstellung von Bauhilfsmitteln wie Krane oder vergleichbare Geratschaften, als temporare
Luftfahrthindernisse innerhalb eines Bauschutzbereichs militéarischer Flugplatze in Deutschland,
ist rechtzeitig (mindestens 3 Wochen vor geplanter Aufstellung) bei der militéarischen
Luftfahrtbehérde zu beantragen.

Hinweise zur Regen- und Brauchwassernutzung

Die Sammlung und Speicherung des auf den Dachflaichen der Gebaude anfallenden
Oberflachenwassers zur Brauchwassernutzung oder zur Bewdasserung von Grinflachen
(Gartenteiche und Zisternen) ist zulassig und winschenswert. Die konkrete Umsetzung ist im
Rahmen der Vorhabenplanung unter Bericksichtigung der ortlichen Gelandeverhaltnisse zu
prifen.

Heilquellenschutzgebiet

Das gesamte Plangebiet befindet sich im Heilquellenschutzgebiet (HQSG) Bad Eilsen,
Gebietsnummer 03257005191, Teilgebietsnummer 002, Schutzzone Ill. Die Bestimmungen der
Verordnung Uber die Festsetzung eines Quellenschutzgebietes fur die staatlich anerkannten
Heilquellen in Bad Eilsen vom 16.01.1975 sind zu beachten. Insbesondere die
Genehmigungspflichten bzw. Verbote von Bodeneingriffen bestimmter Tiefe sind zu beachten.
Eine entsprechende Kennzeichnung ist im Bebauungsplan dargestellt.



	26-06-03_B-Plan Nr. 18 Die Kreuzbreite_4.Änderung.pdf
	Layout1

	26-04-30_B-Plan Nr. 18 Die Kreuzbreite_4.Änderung_PLZ 1.pdf
	Layout1

	26-04-30_B-Plan Nr. 18 Die Kreuzbreite_4.Änderung_PLZ 2.pdf
	Layout1


